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	Ausländer in Südtirol


	

	Feststellungen und Vorschläge:

1. Südtirol ist auf einen kontrollierten Zuzug von ausländischen Arbeitskräften aus EU- und Nicht-EU-Ländern angewiesen. Ein bestimmter Anteil dieser Menschen wird in Südtirol eine neue Heimat finden. Es ist im Interesse der Einheimischen und der Zuwanderer, dass dieser Prozess unter Achtung der menschlichen Würde, der international verbrieften Rechte und der kulturellen Eigenarten des Gastlandes und der Gäste erfolgt. Ausgrenzungen und Ghettobildung sollen vermieden werden.

2. Bevor ausländische Arbeitskräfte nach Südtirol geholt werden, sollen geeignete Maßnahmen getroffen werden, um arbeitslosen und arbeitswilligen Personen aus Südtirol die Annahme einer Arbeit zu ermöglichen und sie darin zu unterstützen. Die Landesregierung wird entsprechende klare Programme erstellen, um eventuell von den heute ca. 6000 in den Arbeitslosenlisten eingetragenen Personen (vor allem ältere Arbeitslose, Frauen, Behinderte) durch Schaffung von geeigneten Arbeitsplätzen, Arbeitszeiten und Umschulungsprogrammen einen Teil wieder in die Arbeitswelt einzugliedern.
3. Bei der Neuansiedlung von Betrieben soll mehr Rücksicht auf die vorhandenen Arbeitskräfte genommen werden. Vor allem soll darauf Wert gelegt werden, nicht nur auf Quantität, sondern vor allem auf Qualität zu schauen.

4. Die Südtiroler Landesregierung, aber ganz besonders unsere Parlamentarier sollten in Rom versuchen, die gesetzlichen Voraussetzungen zu schaffen, um die Zahl der Einwanderer zu reduzieren und vor allem durch geeignete Kontrollen den Missbrauch der diesbezüglichen Gesetze zu verhindern.

5. Geringere Anforderungen von Kontingenten vom Land in Rom und Ausbau der autonomen Kontrollmöglichkeiten in Südtirol
6. Falls Arbeitskräfte notwendig sind, soll zunächst auf Familienmitglieder der bereits im Land lebenden Ausländer zurückgegriffen werden. Hierfür sind gezielte Ausbildungsmöglichkeiten und Erlernung der beiden Landessprachen notwendig.
7. Allfällig notwendige Ausländer sollen vorwiegend aus Ländern der EU, wo Arbeitslosigkeit vorhanden ist, bezogen werden. Dabei sind die Verbesserung der Vermittlung auch in den betreffenden Ländern und die vorhergehende Sprachförderung unbedingt zu verbessern.

8. Falls trotzdem Arbeiter aus Nicht-EU-Ländern notwendig sind, dann soll eine bessere Koordinierung und Überwachung garantiert werden. Zudem ist die Verpflichtung der Arbeitgeber, Unterkunft zur Verfügung zu stellen, umzusetzen.

9. Es muss verhindert werden, dass Einwanderer nur wegen Sozialleistungen nach Südtirol kommen. Bei Sozialleistungen, welche nur in Südtirol erbracht werden, gilt der Grundsatz des graduellen Zuganges. Gleichzeitig mit Inländern gibt es bei solchen Leistungen in der Regel ab 5 Jahren meldeamtlichen Wohnsitz und ständigem Aufenthalt.
10. Aufenthaltsgenehmigungen für Nicht-EU-Bürger sollen nur bei Nachweis von Arbeit und Wohnung gewährt werden.

11. Familienzusammenführung: Genau überprüfen und nur, wenn Arbeit, Wohnung und angemessenes Einkommen vorhanden sind. Außerdem soll eine Beschränkung auf festzulegende Verwandtschaftsgrade erfolgen.

12. Lizenzen bei Land, Gemeinden und Handelskammer sollen unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen nur gewährt werden, wenn gewisse festzulegende qualitative Mindestvoraussetzungen gegeben sind.
13. Die Zusammenarbeit mit Polizeibehörden soll vor allem um Missbräuche auszuschalten und die öffentliche Ordnung zu garantieren, verstärkt werden. Bei festzulegenden Vergehen  sollen Einwanderer abgeschoben werden.

14. Einrichtung von Sprachzentren: Beratung und Begleitung bei Einschreibung und Besuch von Kindergärten und Schulen. Erst bei Grundkenntnissen der betreffenden Sprache der Schule sollen Einwandererkinder die vorgesehenen Klassen ordnungsgemäß besuchen können. Die Eltern und erziehungsberechtigten Personen sollen über die verschiedenen Schulsysteme in Südtirol und die notwendigen Voraussetzungen rechtzeitig aufgeklärt werden. Wenn möglich, sollten die Sprachkenntnisse, vor allem auch in Kindergärten, zwischen Einschreibung und Beginn der Schule bzw. des Kindergartens durch geeignete Einrichtungen erworben werden.

15. Bei Gewährung von Zuschüssen, Mitteln des geförderten Wohnbaus und Wohnungen des Wohnbauinstitutes sollten getrennte Rangordnungen eingeführt werden. Die Landesregierung beschließt jährlich oder bei jeder Wohnungszuweisung durch das Institut, wie viele Mittel bzw. Wohnungen für welche Rangordnung vorgesehen werden. Bei der Wohnungszuweisung sollten Ghettobildungen, vor allem auch im Hinblick auf eine Integration, vermieden werden.

16. Jährlich soll ein Bericht und eine Erhebung über Ausländer erstellt werden.
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